
Gemäss den strengeren Vorschriften muss ein Bielerseewein mindestens 85 Prozent Trauben enthalten, die aus dem Ort selber stammen, damit er auch den Ortsnamen tragen
kann.

Noch strengere Regeln für Bielerseewein
Der Jahrgang 2010, der
in nächster Zeit in die
Flaschen kommt, wurde
unter den Vorgaben des
neuen AO C-Reglements
produziert. Damit unter-
liegen die Bielerseeweine
einem der strengsten
Regelwerke der Schweiz.
DANIEL ROHRBACH

Für die Konsumentinnen und
Konsumenten wird es immer
wichtiger zu wissen, woher die
Lebensmittel stammen. Dieses
Bedürfnis zeigt sich an den vielen
Labels, die in den letzten Jahren
kreiert worden sind. Labels im
Weinbau hingegen gab es schon
zu Zeiten, als es diesen Begriff so
noch gar nicht gab. Gesetzliche
Vorgaben sorgen dafür, dem

Konsumenten einerseits Sicher-
heit zu geben über die Herkunft
des Weins und ihm andererseits
eine Mindestqualität zu garantie-
ren.

Neues Reglement in Kraft
Am Bielersee kommt seit Mitte

der 90er-Jahre die geschützte Ur-
sprungsbezeichnung AOC (Ap-
pellation d'Origine Contr616e) zur
Anwendung, deren Reglement
festhält - dies als grobes Beispiel -
was sich Ligerzer nennen darf
und was nicht. Für den Jahrgang
2010, der demnächst abgefüllt
wird, gilt nun ein neues Regle-
ment. Eines der strengsten der
Schweiz, wie der kantonale Reb-
baukommissär Jürg Maurer sagt.

Gemäss dem neuen Regelwerk
muss der Wein mindestens 85
Prozent Trauben enthalten, die
aus dem Ort selber stammen, da-

mit er die entsprechende Be-
zeichnung tragen darf. Die restli-
chen 15 Prozent dürfen aber nicht
von irgendwoher, sondern müs-
sen zwingend vom Bielersee
stammen. Wird auf einem Wein
gar eine Lagebezeichnung ange-
geben - also etwa «Hinter der Kir-
che» - muss er zu 100 Prozent von
diesem Rebberg stammen. Lage-
bezeichnungen gibt es am Bieler-
see rund 150. Sie alle sind im
neuen Reglement aufgeführt und
entsprechen den Namen auf den
amtlichen Katasterplänen.

Nur Neuenburg noch strenger
Setzt sich dagegen ein Wein aus

Trauben zusammen, die zu
70 Prozent aus Ligerz stammen
und zu 30 Prozent aus Twann,
darf auf der Flasche nebst der
Rebsorte und dem Produzenten
nur der Vermerk «AOC Bielersee»
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angebracht sein. Beim alten Re-
glement, das bei seiner Einfüh-
rung der gängigen Praxis der
meisten Kantone entsprach, war
es erlaubt, einen Wein als «Liger-
zer» zu bezeichnen, wenn 51 Pro-
zent der Trauben aus dem Ort
selber und 49 Prozent aus einer
Nachbargemeinde stammten.

Wie erwähnt, zählt das neue
AOC-Reglement zu den strengs-
ten in der Schweiz. Das zeigt fol-
gender Vergleich: Im Kanton
Waadt und in den meisten Ost-
schweizer Kantonen reicht heute
ein Anteil von 60 Prozent, um
den Ortsnamen zu tragen. Noch
strenger als der Kanton Bern ist
nur Neuenburg. Dort müssen 100
Prozent des Weins aus dem Ort
stammen, der auf der Flasche
festgehalten ist.

Branche reguliert
Für das strenge Berner Regel-

werk hat aber nicht wie in allen
anderen Schweizer Kantonen der
Gesetzgeber gesorgt, sondern die
Rebbauern. «Wir lassen dies die
Branche selber machen», sagt
Jürg Maurer dazu. So wurde das
Reglement von den Bielersee-
und Thunersee-Rebbaugesell-
schaften erarbeitet. Bisher hatten
sie beide eigene AOC-Vorschrif-
ten. Das geht laut Maurer auch
darauf zurück, dass der Thuner-
see weinbaumässig zur Ost-, der
Bielersee hingegen zur West-
schweiz gezählt wird. Bei der

neuen Regelung ist es nun mög-
lich, einen Wein als Bern AOC zu
klassifizieren, für den - eher un-
wahrscheinlichen - Fall, einer As-
semblage aus einem Thuner- und
Bielerseegewächs.

Wenn auch die neue AOC-Re-
gelung wesentlich strenger ist als
bisher, ändere sich für die meis-
ten Rebbauern nicht viel, sagt
Hannes Louis, Präsident der Reb-
gesellschaft Bielersee und Winzer
in Schafis. Nur diejenigen, die
über Parzellen in verschiedenen
Gemeinden verfügen, müssten
gewisse Bezeichnungen ändern.
So hat auch Louis selber seit dem
Jahrgang 2009 einen Gutedel «Li-
gerzer» im Angebot. Seinen Syl-
vaner, den er ebenfalls auf Parzel-
len in beiden Gemeinden anbaut,
verkauft er hingegen unter der
Bezeichnung «Bielersee AOC Syl-
vaner». Bei der geringen Menge,
die er von dieser Rebsorte ernte,
wäre der Aufwand, diese nach
den beiden Orten aufzuteilen, zu
gross, erklärt Louis.

Wichtig für das Marketing
Das neue Reglement verfolgt

laut dem Präsidenten der Rebge-
sellschaft zwei Ziele: Die Quali-
tätssteigerung und ein effiziente-
res Marketing. Natürlich gebe es
Unterschiede zwischen den Wei-
nen der einzelnen Winzer. Louis
spricht von der Laubarbeit, der
Bodenbearbeitung und - als rele-
vantestes Merkmal - der Menge

Trauben, die der Winzer pro
Stock erntet. Aber: Die Summe all
dieser Faktoren falle nicht gleich
ins Gewicht wie der Unterschied,
der zwischen einem Chasselas
vom Bielersee und einem solchen
aus dem Wallis bestehe. Mit der
neuen Regelung sei es nun noch
besser möglich, unverwechselbar
zu werden. «Der Kunde soll sich
unter dem Begriff Bielerseewein
etwas vorstellen können. Darum
ist die AOC auch so wichtig», er-
klärt Louis.

Sieben Kriterien
Damit ein Wein die Bezeich-
nung AOC Bielersee tragen
kann, hat er sieben Kriterien
zu erfüllen:

Anbaugebiet
Rebsorte
Maximalertrag (0,2 kg un-

ter schweiz. Limite)
Mindestzuckergehalt
Anbaumethode
Vinifikationsmethode
bestandene sensorische

Prüfung
Der Aufbau der AOC erfolgt
pyramidenartig: Die Basis bil-
det Bern AOC, als nächsthö-
here Stufe kommt Bielersee
AOC, danach folgt der Ort,
also beispielsweise Schafiser
AOC. Die Spitze der Pyramide
bildet die Lage. Beispiel:
Ligerzer Kirchwein AOC. (dr)
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